
Wie bekomme ich ein Führungszeugnis? 

 

Verfahrensablauf 

Sie können den Antrag stellen: 

• persönlich bei der Meldebehörde Ihres Wohnortes 

(Bürgerbüro) gegen Vorlage Ihres gültigen Personalausweises 

oder Reisepasses 

• schriftlich bei der Meldebehörde Ihres Wohnortes unter Nennung 

Ihrer Personaldaten (Geburtstag, Geburtsname, eventuell 

abweichender Familienname, Vorname/n, Geburtsort, 

Staatsangehörigkeit, Anschrift). In diesem Fall muss die 

Unterschrift auf dem Antragsschreiben amtlich oder öffentlich 

beglaubigt sein. Wenn nicht schon aus der Beglaubigung der 

Unterschrift ersichtlich, muss die Richtigkeit der Daten 

nachgewiesen werden. Es wird empfohlen, sich - auch wegen der 

Gebührenbegleichung - vor der schriftlichen Antragstellung mit der 

zuständigen Meldebehörde in Verbindung zu setzen. 

• über das Onlineportal direkt beim Bundesamt für Justiz.  

o https://www.fuehrungszeugnis.bund.de/ 

 

Bei der Antragstellung müssen Sie angeben, dass Sie das Zeugnis 

„zur Vorlage bei einer Behörde (O)“ benötigen. 

 

Ein Zeugnis zur Vorlage bei einer Behörde wird direkt an diese 

geschickt. Geben Sie daher bei der Antragstellung die Anschrift der 

Behörde und möglichst auch das Aktenzeichen an.  

 

Sie können beantragen, dass Sie das Behördenführungszeugnis vorher 

einsehen möchten. Es wird dann erst an ein von Ihnen genanntes 

Amtsgericht übersandt, falls es Eintragungen enthält. Dort können Sie es 

einsehen. Anschließend leitet das Amtsgericht das Führungszeugnis an 

die Behörde weiter. Sie können der Weitergabe aber auch 

widersprechen. Dann wird das Führungszeugnis vernichtet. 

 

 

https://www.fuehrungszeugnis.bund.de/
https://www.fuehrungszeugnis.bund.de/


Kosten 

Ein Führungszeugnis kostet 13,00 Euro. 

Die Gebühr ist mit der Antragstellung bei der zuständigen Meldebehörde 

zu entrichten. 

In bestimmten Fällen kann von der Erhebung der Gebühren für ein 

Führungszeugnis abgesehen werden. Die Einzelheiten ergeben sich aus 

dem angehängten Merkblatt. 

Bearbeitungsdauer 

etwa 1 bis 2 Wochen 

Hinweise 

Auf den Internetseiten des Bundesamtes für Justiz finden Sie 

weitergehende, umfangreiche Informationen zum Führungszeugnis und 

zum Bundeszentralregister. Dort finden Sie auch die häufigsten Fragen 

und die Antworten. 
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